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Zl.: 004-1-GR/005/2023 - 12. S.i.d.P.  

 

Verhandlungsschrift  

 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 14.12.2023 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr  

Anwesende: 

 

Bürgermeister als Vorsitzender 

Herr DI Johannes Matzinger ÖVP  

Vizebürgermeister 

Herr Renè Wöckinger SPÖ  

Gemeindevorstandsmitglieder 

Herr Ing. Klaus Samhaber ÖVP  

Frau DI(FH) Renate Oitzl SPÖ  

Gemeinderatsmitglieder 

Frau Irmgard Schwarzenberger ÖVP Herr Herbert Puchner SPÖ 

Herr Josef Aichinger ÖVP Herr Ing. Anton Puchner SPÖ 

Frau Rosina Gstöttenmayr ÖVP Herr Thomas Hametner SPÖ 

Herr Markus Krieger ÖVP Frau Andrea Lukas SPÖ 

Herr Klaus Gierlinger ÖVP Herr Mario Mayrwöger SPÖ 

Herr Anton Winkler ÖVP  

Gemeinderats-Ersatzmitglieder 

Frau Elisabeth Wiener SPÖ Vertretung für Frau Sabine Ringler 

Herr Dominik Lamplmair SPÖ Vertretung für Herrn Ing. Gerald Engleitner 

Herr Franz Dürr SPÖ Vertretung für Herrn DI(FH) Daniel Zeller 

Herr Karl Barnreiter BUNT Vertretung für Herrn Anton Kapplmüller 

Entschuldigt fehlen: 

Gemeindevorstandsmitglieder 

Herr DI(FH) Daniel Zeller SPÖ  

Gemeinderatsmitglieder 

Frau Sabine Ringler 

Frau Brandstetter Alice SPÖ 

Herr Ing. Gerald Engleitner SPÖ 

 Herr Anton Kapplmüller BUNT 

 

Unentschuldigt fehlen: 

Niemand 

Gemeindeamt Unterweitersdorf 
4213 Unterweitersdorf, Gusentalstraße 1A  

Tel.: 07235-63014-0  Fax: 07235-63014-13 
http://www.unterweitersdorf.at 
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Der Leiter des Gemeindeamtes (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian 

 

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Keine 

 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian u. VB Lehner Gerhard 

 

Anzahl Zuhörer: 1 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 

1. die Sitzung von ihm, dem Bürgermeister, einberufen wurde; 

2. die Verständigung hiezu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Er-

satzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 01.12.2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt 

ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich 

kundgemacht wurde; 

3. die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

4. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 05.10.2023 am 10.10.2023 zur Einsicht aufge-

legt wurde und während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungs-

schrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

5. Als Mitunterfertiger für das bei der Sitzung aufliegende Protokoll werden gemäß § 54 Abs. 5 Oö. 

GemO. 1990 idgF. von den Fraktionen folgende Personen namhaft gemacht:    

     

SPÖ: Wöckinger René ÖVP: Samhaber Klaus BUNT: Barnreiter Karl 

  

 
Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 
 

Folgendes Ersatzmitglied des Gemeinderates wird angelobt (eigene Niederschrift): 

• Dürr Franz 

 

 

 

Tagesordnung, Beratungsverlauf, Anträge, Beschlüsse: 
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Zu 1.  Berichte, Informationen und Stellungnahmen des Bürgermeisters 
 

09.10. Antrittsbesuch der neuen Bezirkshauptfrau Dr. Andrea Wildberger 
09.10. Besprechung mit den Sachverständigen des Landes bzgl. diverser Umwidmungen. 

Resümee: Wird in allen Belangen schwieriger. 
09.10. Inkoba Vorstandsitzung in Freistadt 
19.10. Startgespräch zur Ausführung des Ortszentrums (Haltestelle + Parkplatz) 
19.10. BAV-Vorstandsitzung und Verbandsversammlung in Lasberg 
20.10. EBF- Bürgermeisterkonferenz 
21.10. Kleidertauschparty 
24.10. Bürgermeisterkonferenz (erstmalig mit der neuen Bezirkshauptfrau) 
31.10. Verhandlung am LVwGH bzgl. eines Bescheides einer „Hundesache“; Urteil ist letzte 

Woche ergangen und wurde bestätigt 
07.11. offizielle Amtseinführung der Bezirkshauptfrau Dr. Andrea Wildberger 
07.11. Besprechung in Gallneukirchen wegen Friedhofsanierung und ‐erweiterung 
07.11. Begehung „bauliche Maßnahmen“ wegen Verkehrsberuhigung in Reitern. 

Bodenschwelle Nähe Mugrauer wurde errichtet, die zweite unterhalb Kreuzung 
Tiefenbachweg wird witterungsbedingt im Frühjahr gebaut. 

09.11. Besprechung mit dem Verein AM Plus über die weitere Vorgangsweise 
Primärversorgungszentrum bzw. ‐netzwerk. Infotermin mit Ärzten und Beschäftigten 
im Medizinbereich 

09.11. 25-Jahr Feier „Sozialservice Freistadt und Pregarten“ im Salzhof  
10.11. Wienfahrt mit Parlamentsbesichtigung mit knapp 50 Teilnehmern 
13.11. Besprechung mit Sachverständigen des Landes bzgl. Schulsanierung 
16.11. Leader-Generalversammlung in Wartberg/Aist 
20.11. Präsentation der Verkehrsuntersuchung B125/B‐Gebiet UWD/Wartberg: 

Verkehrsprobleme bei der Kreuzung bleiben bei weiterem Ausbau des B‐Gebietes. 
20.11. Leader Sitzung 
21.11. Besprechung mit EBF bzgl. verschiedenster Fördermöglichkeiten 
21.11. „GeKAP“-Workshop (Voraussetzung für Fördermöglichkeiten in diesem Bereich 
23.11. 20 Jahre Inkoba im Salzhof 
24.11. Besprechung in Pregarten bzgl. Gemeinde-Homepage und Gemeinde-App 
27.11. RUF-Bauausschuss und RUF Vorstand in Pregarten 
29.11. Präsentation der PV-Freiflächenstrategie des EBF für das Mühlviertler Kernland und die 

Mühlviertler Alm im GH Mader in Lest. 
01.12. Verbandsversammlung WEV in Bad Zell  
04.12. Infoveranstaltung in Gallneukirchen bzgl. möglicher Bebauung „Tumbach Ost“ 
05.12. Mitgliederversammlung des Fernwasserverbandes in Hellmonsödt 
07.12. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr 
09.+10.12. Adventmarkt – Dank an alle Beteiligten für die tolle Zusammenarbeit 
14.12. Kauf eines neuen Elektrofahrzeuges Renault Kangoo Van für den Bauhof 
 

 

 

 

Zu 2.  Örtlicher Prüfungsausschuss - Prüfbericht vom 20.11.2023 
 

S a c h v e r h a l t : 

Der Prüfungsausschuss hat am 20.11.2023 eine Prüfungsausschuss-Sitzung abgehalten, worüber der 

Bericht vorliegt. Dieser Bericht samt Verhandlungsschrift wurde den Fraktionen mit der Einladung zu 

dieser Sitzung übermittelt (§ 91 (4) Oö. GemO. 1990 idgF.). 
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Gemäß § 91 (4) O.ö. GemO. 1990 ist jeder Bericht des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat (inner-

halb von 12 Wochen ab Unterfertigung) vorzulegen. 
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Bgm. DI Matzinger hat den Prüfbericht am 21.11.2023 zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger bringt den Prüfbericht zur Kenntnis (Prüfungsausschuss-Obm. Engleitner 

Gerald u. Obm-Stv. Ringler Sabine sind entschuldigt). 

GRE Barnreiter merkt an, dass bei den Kanalgebühren-Überschüssen der innere Zusammenhang 

nicht deutlich ersichtlich ist. 

 

Beschlussvorschlag: 

• Kenntnisnahme (mit Abstimmung) 

 

Beschluss: 

Der Prüfbericht vom 20.11.2023 wird zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 3.  Baulandsicherung - Verlängerung Baupflicht Grundstück 82/1 
 

Sachverhalt: 

Mit Kaufvertrag vom 03.11.2016 (Grundbuchsbeschluss vom 03.02.2017) wurde das Grundstück Nr. 

82/1 im Rahmen des Baulandsicherungsvertrages Barnreiter-Gründe/Dorfblick verkauft. 

Die Gemeinde ist hinsichtlich Baupflicht dem Vertrag beigetreten – unter Pkt. 5 des Vertrages ist fest-

gelegt, dass innerhalb von 5 Jahren ab Unterfertigung des Vertrages ein Einfamilienhaus errichtet 

bzw. mit dem Bau begonnen wird. 

 

Mit Schreiben vom 07.09.2021 hat der Grundeigentümer um Verlängerung der Baupflicht um weitere 

3 Jahre ersucht – das Grundstück ist für seinen Sohn vorgesehen und dieser ist allerdings erst 17 Jahre. 

Der Gemeinderat hat daher am 13.12.2021 eine Verlängerung bis 31.12.2023 genehmigt. 

 

Nunmehr hat der Grundeigentümer nochmals um Verlängerung mit Begründung angesucht (Ansuchen 

lt. Akt).  

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

GV DI Oitzl betont nochmals, dass diese Verlängerung letztmalig bewilligt werden soll und Ende 

2026 konsequent gehandelt werden muss. 

Auch für GRE Barnreiter ist es fraglich, ob in 3 Jahren tatsächlich gebaut wird. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 04.12.2023): 

• Verlängerung der Baupflicht bis zum 31.12.2026 

 

Beschluss: 

Die Verlängerung der Baupflicht wird bis zum 31.12.2026 letztmalig verlängert. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme (Lamplmair Dominik) 

 

 

 

 

Zu 4.  Sonnberger-Gründe - Grundstücksvergabe (Baulandsicherung); Planung 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 30.06.2022 die Umwidmung beschlossen und einen entsprechenden Bau-

landsicherungsvertrag mit der Grundeigentümerin abgeschlossen. 

 

Der Vermessungsplan liegt wie folgt vor: 
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Nächste Schritte: 

• Grundstücksvergabe lt. GR-Beschluss am 06.07.2023 

Grundstück mit ca. 2.750 m² (blau umrandet) – Vergabe an die Fa. JHP GmbH lt. Schreiben vom 

05.07.2022. Die Gemeinde tritt hinsichtlich der Baupflicht dem Kaufvertrag bei (lt. Baulandsiche-

rungsvertrag mit Sonnberger) 

• Projekt-Entwurf  

• Aufschließung 

 

Vergabe der 2 offenen Baugrundstücke: 

• Parz. 122/2 mit 501 m² - offen – noch abklären) 

• Parz. 123 mit 501 m² - Lisa Thaler + Philipp Haneder 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm.-Stv. DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 04.12.2023): 

• Grundstücksvergabe an Thaler/Haneder 

 

Beschluss: 

Die Grundstücksvergabe wird gemäß Sachverhalt genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

Vergabe offen 

JHP GmbH 
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Zu 5.  Flächenwidmungsplan Nr. 6 - Änderungen Gusentalstraße/Steinhügel und Orts-

zentrum 
 

Sachverhalt: 

Im Zuge der Planung/Errichtung der Wohnanlage in der Gusentalstraße ergeben sich folgende Punkte: 

- Errichtung Parkplatz an der Gusentalstraße 

- Spielplatz im Grünzug im Bereich Steinhügel 

 

Zur Realisierung dieser Projekte ist eine Anpassung bzw. Änderung des Flächenwidmungsplanes er-

forderlich. 

 

Der entsprechende Antrag liegt wie folgt vor: 

 
 

Errichtung Gesundheitszentrum 

Im Ortszentrum ist die Errichtung eines Gesundheitszentrums („Primärversorgungszentrum“) in Pla-

nung. Für diesen Bereich ist daher die Anpassung des Flächenwidmungsplanes (Kerngebiet) erforder-

lich. 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm.-Stv. DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

GRE Barnreiter stellt die Frage, warum in der Planskizze der Spielplatz als öffentlicher Spielplatz 

bezeichnet ist und er erkundigt sich bezüglich geplanten Primärversorgungszentrum über den Abstand 

zur B125. Als schlechtes Beispiel bezüglich Straßenabstand zum Gebäude nennt er die Situation in 

Alberndorf (ehem. GH Oyrer). 

Gde.Sekr. Matzinger erklärt, dass der Spielplatz öffentlich zugänglich sein soll und hier eine ent-

sprechende Vereinbarung notwendig sein wird. 

Hinsichtlich der Errichtung des Gesundheitszentrums gibt Bgm. DI Matzinger bekannt, dass der Ab-

stand zur Straße und damit die Sichten deutlich verbessert werden sollen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 04.12.2023): 

• Einleitung Umwidmungsverfahren lt. Sachverhalt 

 

Beschluss: 

Die Einleitung des Umwidmungsverfahrens wird gemäß Sachverhalt beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 6.  Berechnung des 2030-Energiesparziels von öffentlichen Gebäuden für die Mel-

dung an die EK bis Ende des Jahres 2023; Einbeziehung der Gemeinden; Nutzung 

des alternativen Ansatzes 
 

Sachverhalt: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag, die Anwendung des alternativen Ansatzes zu beschließen. 

GV DI Oitzl möchte dieses Thema besser dokumentiert haben, detailliertere Unterlagen dazu haben 

um welche Beträge es da geht. 

Gde.Sekr. Matzinger erklärt dazu, dass diese Meldung an die EK bis Ende des Jahres 2023 gemacht 

werden muss und seitens des Landes die Beschlussfassung über die Nutzung des alternativen Ansatzes 

gemäß dem Rundschreiben angeboten und empfohlen wird. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 04.12.2023): 

• Anwendung des alternativen Ansatzes (Option Art. 6 Abs. 6) 

 

Beschluss: 

Die Nutzung des alternativen Ansatzes (Art.6 Abs.6) wird beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 15 Ja-Stimmen 

 3 Gegenstimmen (Oitzl, Puchner A., Hametner) 

 1 Stimmenthaltung (Lamplmair) 
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Zu 7.  Sonder-Bedarfszuweisung 2023 - Verwendung 
 

Sachverhalt: 
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Höhe der Sonder-BZ: € 58.200,00 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

GV DI Oitzl fragt nochmals nach, ob dieses Geld zusätzlich ausbezahlt wird und GRE Barnreiter 

möchte wissen, woher das Geld kommt. 

Gde.Sekr. Matzinger erklärt dazu, dass diese zusätzlichen Mittel als Sonder-Bedarfszuweisung 2023 

von der Landesregierung beschlossen wurde und somit Landesmittel sind. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 04.12.2023): 

• Verwendung für Projekt „Ortsentwicklung 2025“ (Finanzjahr 2023) 

 

Beschluss: 

Die Verwendung der Sonder-Bedarfszuweisung 2023 für das Projekt "Ortsentwicklung 2025" 

wird beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 8.  Haushaltsvoranschlag und Steuerhebesätze 2024 und Mittelfristiger Finanzplan 

2024-2028 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 74 O.ö. GemO. 1990 hat die Führung des Gemeindehaushaltes nach dem Gemeindevoran-

schlag zu erfolgen. Dieser ist für jedes Haushaltsjahr so zeitgerecht zu erstellen und zu beschließen, 

dass er mit Beginn des Haushaltsjahres in Wirksamkeit treten kann. Gleichzeitig ist der Dienstposten-

plan festzusetzen. 

Der Gemeindevoranschlag hat einen Vorbericht zu enthalten, der einen Überblick über die Entwick-

lung und die aktuelle Lage des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts anhand der im Gemeindevoran-
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schlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthaltenen Informationen und der Daten des 

Ergebnis- und Finanzierungshaushalts gibt. 

 

Gemäß § 76 hat der Bürgermeister alljährlich vor Ablauf des Haushaltsjahres dem Gemeinderat den 

Entwurf des Gemeindevoranschlages vorzulegen. Er hat den Entwurf so zeitgerecht zu erstellen, dass 

der Gemeinderat hierüber noch vor Beginn des Haushaltsjahres Beschluss fassen kann. 

 

Weiters ist der Entwurf vor Vorlage an den Gemeinderat eine Woche öffentlich unter dem Hinweis 

aufzulegen, dass jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, innerhalb der Auf-

legungsfrist gegen den Entwurf schriftliche Erinnerungen beim Gemeindeamt einbringen kann. Wei-

ters ist dieser auf der Homepage der Gemeinde bereitzuhalten. 

 

Der Voranschlag wurde in der Zeit vom 06.12.2023 bis 13.12.2023 öffentlich aufgelegt bzw. auf die 

Homepage gestellt, in dieser Frist sind keine Erinnerungen und Anträge eingebracht worden. 
 

 

Hebesätze 2024 
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• Essensbeiträge Schulküche (letzte Erhöhung 2023): Kinder € 3,70 und Erwachsene € 5,00 bleiben 

unverändert. 

 

• Transportkosten + Eintritte Volksschüler Hallenbad 

Die Kosten werden zur Gänze von der Gemeinde übernommen. 

 

• Werkbeitrag Kindergarten € 108,00 (für 12 Monate) lt. Verordnung. 

 

Jugendzentrum Pregarten 

 

 
 

Dienstpostenplan 

 

Der Dienstpostenplan wurde zuletzt am 05.10.2023 beschlossen und wird wie folgt abgeändert: 
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Änderungen:  Aufwertung der Dienstposten der MitarbeiterInnen des Altstoffsammelzentrums von 

GD 25 auf GD 23 lt. Schreiben des Amtes der Oö. Landesregierung vom 04.12.2023. 

 

 
Hinweis:  Dienstpostenplangruppe 4 – Änderung der Einstufung/Zuordnung von GD 17.4 auf GD 

16.3! 

 

 

Der Voranschlag setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Der Haushaltsvoranschlag 2024 und der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan liegen vor und ist 

somit Teil des Beschlusses.  Alles Wesentliche ist im Vorbericht erläutert. 



Seite 18 

 
 

Der Abgang aus dem Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit in der Höhe von € 83.300,00 wird aus 

der Allg. Rücklage gedeckt!  
 

Höchstbetrag der Kassenkredite 

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel 

der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): € 1,437.500,00  

Für die Aufrechterhaltung der Liquidität soll ein Kassenkreditrahmen von € 500.000,00 abgeschlossen 

werden. 
 
 

 

Gesamtbetrag Darlehen und Rücklagen 

 
Schuldenentwicklung Euro 

mit 01.01. 3,493.900,00 

Zugang 0,00 

Abgang 240.600,00 

Stand 31.12. 3,253.300,00 

Zinsenaufwand 139.400,00 

Schuldendienstersätze 143.200,00 

Nettoaufwand für Darlehen 236.800,00 

 

Hinweis: der Aufwand für die Zinsen steigt um € 12.500,00 gegenüber 2023. 

 
Die „Allg. Rücklage für aoH.-Vorhaben wird durch den Abgang aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

(€ 83.300,00) und um den Aufwand der Projekte vermindert.  

 

Zukünftig ist zu erwarten, dass die Projekte nicht mehr zur Gänze aus Eigenmittel finanziert werden 

können. Die Realisierung des Projekts Kindergarten/Krabbelstube ist aus heutiger Sicht ohne Darle-

hen nicht finanzierbar. 
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Die Zahlungsmittelreserven der Rücklagen werden auf Sparkonten veranlagt oder befinden sich zur 

Verminderung des Kassenkredits auf dem Girokonto. 

 

Mittelfristiger Finanzplan 

Gleichzeitig mit dem Voranschlag wurde der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2024-2028 erstellt 

und ist ebenfalls Teil dieses Beschlusses. 

 
Die Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit in den kommenden Jahren weisen noch einen Über-

schuss aus – der nachstehende Investitionsplan kann daher nicht realisiert werden.  

Sollte sich die Finanzlage weiter negativ entwickeln, müssen Projekte entweder verschoben oder 

durch Darlehen finanziert werden. 

 

Reihung der Projekte: 

Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Reihung 

FF Fahrzeuge 144.400,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Ortsentwicklung 160.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Straßenbauprogramm 143.000,00 57.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 

Straßensanierungen 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 
Radständer und Über-
dachungen 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 
Klimamaßnahmen (Ge-
KAP) 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 

Gesundheitszentrum 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 

VS Sanierung 0,00 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 8 

KiGA Krabbelstube 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 

Sportplatz Spielplatz 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 
Sportplatz Tribüne und 
WC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 

Gebäudesanierungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 
 

Kanal/Wasserprojekte: 

Projekt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Reihung 

Diverse Wasserbauten 10.000,00 4.000,00 0 0 0 0 13 

WVA-BA10-Tiefbehälter 40.000,00 19.200,00 0 0 0 0 14 

FWVB-BA19 0 27.600,00 27.600,00 0 0 0 15 

Diverse Kanalbauarbeiten 10.000,00 4.000,00 0 0 0 0 16 

Photovoltaikanlagen 0 172.000,00 0 0 0 0 17 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger erklärt einleitend, dass wir heuer bereits geplant hätten, den Voranschlag bei 

dieser Sitzung nicht zu beschließen. Da wir dann aber die letzten Zahlen doch noch gerade rechtzeitig 

erhalten haben und diese nicht so negativ wie befürchtet waren, soll dieses „Zahlenwerk“ doch bei der 

heutigen Sitzung beschlossen werden.  

Er spricht die Probleme bei den betrieblichen Einrichtungen an und erwähnt, dass der Ausgleich bei 

den Wassergebühren schwer zu schaffen ist, da vor allem die Sanierung des Tiefbrunnens sehr kosten-

intensiv war und auch die Abfallgebühren aufgrund der stark rückläufigen Altstofferlöse sind nicht 

kostendeckend. Für eine vom Bund angekündigte „Gebührenbremse“ gibt es noch keine Richtlinien 

und keine Vorgaben, wie diese ausschauen könnte. Es ist noch alles offen, daher ist für uns eine Ge-

bührenerhöhung unumgänglich. 

Zum Kostenbeitrag beim Jugendzentrum Pregarten gibt er bekannt, dass geplant ist, diesen zum 

nächstmöglichen Termin zu kündigen, weil das JUZ von keinen Jugendlichen aus Unterweitersdorf 

besucht wird. 

Gde.Sekr. Matzinger erläutert den Voranschlag anhand des integrierten Berichtes im Detail und die 

vorgesehenen Projekte anhand des Investitionsnachweises. Er erwähnt auch die Projekte, die im Mit-

telfristigen Finanzplan im Nachtragsvoranschlag 2023 noch zahlenmäßig enthalten waren und jetzt 

nur noch im Bericht angeführt sind. Für diese Projekte ist die Finanzierung nicht gesichert und daher 

dürfen sie nicht veranschlagt werden. 

Insgesamt ist es momentan eine sehr schwierige Situation und wir können nur hoffen und optimistisch 

sein, dass die finanzielle Lage wieder besser wird.  

GV DI Oitzl erkundigt sich über die Vorgaben des Landes bezüglich Wasser- und Kanalgebühren. 

Weiters schlägt sie vor, bei uns die Jugendarbeit zu unterstützen und selbst was auf die Beine zu stel-

len anstelle des Beitrages an das Jugendzentrum Pregarten. 

Vzbgm. Wöckinger bedankt sich bei den Gemeindebediensteten für die Voranschlagserstellung und 

meint, dass keiner gerne in die Bürgertasche greift, aber die angesprochenen Gebührenerhöhungen 

sind notwendig.  

Abschließend stellt Bgm. DI Matzinger den Antrag lt. Beschlussvorschlag und lässt über die ein-

zelnen Punkte getrennt abstimmen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 04.12.2023): 

 

1. Steuerhebesätze 

2. Essensbeiträge + Kindergartentransport + Bastelbeitrag + Eintritte Hallenbad 

3. Dienstpostenplan 

4. Haushaltsvoranschlag und MEFP 2024-2028 

5. Kündigung Kostenbeitrag Jugendzentrum Pregarten zum nächstmöglichen Termin 

 

Beschluss: 

Der Haushaltsvoranschlag und Steuerhebesätze 2024 und der Mittelfristige Finanzplan 2024-

2028 werden genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis über Voranschlag 2024 (getrennte Abstimmung wie folgt): 

1. Steuerhebesätze 

 Mit Handzeichen: 17 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (Hametner, Barnreiter) 

2. Essensbeiträge + Kindergartentransport + Bastelbeitrag + Eintritte Hallenbad 

 Mit Handzeichen: 19 Ja-Stimmen 

3. Dienstpostenplan 

 Mit Handzeichen: 19 Ja-Stimmen 

4. Haushaltsvoranschlag und MEFP 2024-2028 

 Mit Handzeichen: 18 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung (Barnreiter) 

5. Kündigung Kostenbeitrag Jugendzentrum Pregarten zum nächstmöglichen Termin 

Mit Handzeichen: 18 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung (Dürr) 
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Zu 9.  Kassenkredit 2024 – Vertrag 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 14.12.2023 den Haushaltsvoranschlag für 2024 beschlossen, wobei der 

Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2024 aufgenommen werden dürfen, mit € 

500.000,00 festgesetzt wurde. 

 

Die Angebotsöffnung am 01.12.2023 ergab folgendes Ergebnis: 

 
 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Gde.Sekr. Matzinger erläutert die Details. 

 

Beschlussvorschlag:  

• Genehmigung Kassenkredit RB Region Gallneukirchen 

 

Beschluss: 

Der Abschluss des Kassenkreditvertrages 2024 mit der RB Region Gallneukirchen wird geneh-

migt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig  

 

 

 

 

Zu 10.  Allfälliges 
 

Bgm. DI Matzinger kommt noch auf folgende Themen zu sprechen: 

➢ Freiflächenstrategie 

➢ Regionale Stadtbahn Linz – Petition 

➢ Adventmarkt 2023 – tolle Veranstaltung, Verbesserungsvorschläge wurden bereits wieder no-

tiert 

➢ Spendenkonto – derzeitiger Stand € 3.150,00 – ÖVP wird den Gewinn vom Adventmarkt für 

den Sozialtopf spenden 

 

GR Puchner Herbert spricht die Aktion mit dem Christbaum auf dem Gemeindevorplatz an – Bgm. 

Matzinger hat Vzbgm. Wöckinger zugesagt, dass von der SPÖ Spendenkarten für NF-Kinder am 

Weihnachtsbaum angebracht werden können – diese mussten jedoch dann wieder entfernt werden.  

Bgm. DI Matzinger antwortet, dass ihn Leute angesprochen haben, warum ein Weihnachtsbaum mit 

SPÖ-Schildern am Gemeindevorplatz steht. Er rechtfertigt sich damit, dass er vom Vizebürgermeister 

so „zwischen Tür und Angel“ gefragt wurde und er voreilig zugesagt habe. Das Ganze wurde schlecht 

kommuniziert und er entschuldigt sich dafür und nimmt die Kritik zur Kenntnis. 

 



Seite 22 

Es werden noch Weihnachts- und Neujahrswünsche von den Fraktionen durch GV Samhaber, 

Vzbgm. Wöckinger und GRE Barnreiter übermittelt und ein Dank für die gute Zusammenarbeit 

ausgesprochen. 

Auch Bgm. DI Matzinger schließt sich den Wünschen an, er dankt ebenfalls für die gute und kon-

struktive Zusammenarbeit und lädt ins Gasthaus zu einem Imbiss und 2 Getränken ein. 
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung: 

 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

vom 05.10.2023 wurden keine Einwendungen erhoben. 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vor-

liegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

 

Ende der Sitzung: 21:30 Uhr 

 

Vorsitzender:  Schriftführer: 

 

 

Matzinger Johannes e.h. 

_________________________ 

 

  

Matzinger Christian e.h. 

Lehner Gerhard e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Genehmigung Verhandlungsschrift 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 

am 14.03.2024 keine Einwendung erhoben bzw. die Verhandlungsschrift ohne Änderung genehmigt 

wurde. 

 

Folgende Änderungen wurden genehmigt: 

Siehe Verhandlungsschrift vom _________ und diesem Protokoll beigefügten Berichtigungsvermerk. 

 

 

 

Im Sinne des § 54 Abs. 5 Oö. Gemeindeordnung wird vom Vorsitzenden und von den unterzeichneten 

Mitgliedern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das ordnungsgemäße Zustandekommen der 

Verhandlungsschrift bestätigt. 

 

 

Unterweitersdorf, am 14.03.2024 

 

 

Der Vorsitzende: 

 

Matzinger Johannes e.h. 

________________________ 

 

 

Gemeinderat (SPÖ): Gemeinderat (ÖVP): Gemeinderat (BUNT): 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

_________________________ 
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Gemeindeamt Unterweitersdorf 

4213, Bezirk Freistadt, O.ö. 
Zl.: 004-1-GR/005/2023  

 

Öffentliche Fragestunde 

 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 14.12.2023 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Bürgermeister DI Matzinger eröffnet um 19:15 Uhr die Fragestunde. 

 

Anwesende Personen: 1 

 

Folgende Anfragen bzw. Fragen werden gestellt: 

Herr Lamplmair Manfred, Vertreter der Bürgerinitiative Reitern bedankt sich bei der Gemeinde für 

die bisherigen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und erkundigt sich über den Zeitplan für die Er-

richtung der 2. Bodenschwelle bzw. das Anbringen der Gewichtsbeschränkung auf Alberndorfer-

Seite. Weiters spricht er wieder das Problem mit den Landwirten mit ihren Riesenfahrzeugen bezüg-

lich Lärm- und Staubbelastung an und abschließend wünscht er allen Anwesenden schöne Feiertage.  

Bgm. DI Matzinger gibt zur Antwort, dass die zweite bauliche Maßnahme witterungsbedingt ver-

schoben werden musste und im März oder April nächsten Jahres errichtet werden soll.  

Zur 2. Frage bezüglich Gewichtsbeschränkung habe ihm Bgm. Tanzer aus Alberndorf zugesagt, dass 

die Anbringung der Tafel nächste Woche erfolgen soll. 

 

 

 

 

Ende:  19:30 Uhr 

 


